               Anmeldung zum 10. Triptiser Kanonen Biwak vom 23.-26. Juni 2011 in Geroda
                                                                 „Das Jubiläums-Biwak“
Bitte diesen Erfassungsbogen ausgefüllt und unterzeichnet bis zum 15.06.2011 zurücksenden:   

1. Triptiser Schützenverein, Martin Hillebrand, Aufbauweg 9, 07819 Triptis   
oder faxen: 036482 31300 oder E-mail.: MHillebrand@t-online.de
Name des Vereines / Teilnehmers:_________________________________________________________

Verantwortlicher, Name _____________________ Anschrift ___________________________________

Tel:______________________________ E-mail: ________________________@_______________.____ 

……………………………………………………………………………………………………………………
Wir nehmen wie folgt teil: 

Kanonen: _________, Standböller:________, Handböller:_______, Musketen/Vorderlader:_________ 

Die Teilnahmegebühr* von  10 € pro Kanone /Standböller & 3 € pro Teilnehmer werden vor Ort gezahlt. 

Wir wollen ein separates abschließbares Dixi -WC für 60 € mieten.  Wenn ja bitte ankreuzen:     Ja  O  

…………………………………………………………………………………………………………………….
Wir nächtigen:  im hist. Zelt:______; Armeezelt:_______; Wohnwagen:________ Campingzelt:______

gewünschter Platzbedarf: _______m x ________ m 

Bitte ankreuzen:   Wir kommen 2011 zum _____ mal zum Triptiser Kanonen Biwak!
……………………………………………………………………………………………………………………

Pulvervorbestellung / Reservierung

Die Teilnehmer unseres Vereines bestellen ca.______kg Böllerpulver.

Wir bitten alle Teilnehmer Ihre Pulvervorbestellung hier schon zu tätigen, damit der Pulverhändler

die zu transportierende Menge genau kalkulieren kann(Auflage der Behörde). 

Die bestellte Menge ist unverbindlich und dient zur Kalkulation und zur Sicherung behördlicher
Auflagen nach dem Sprengstoffgesetz!!!

……………………………………………………………………………………………………………………
Hiermit erkläre ich, dass alle Böllerschützen unseres Vereines, die sich am Böllerschießen zum 

10. Triptiser Kanonen-Biwak beteiligen, im Besitz einer sprengstoffrechtlichen Erlaubnis gemäß 
§ 27, Sprengstoffgesetz sind und ausreichend haftpflichtversichert sind. Es werden ausschließlich 
Böller und Kanonen verwendet, die ein amtlich gültiges Böllerbeschusszeichen tragen. 
Ausdrücklich bestätigen wir, dass wir die Kanonen mit Mehlladung, Sägespänen o. ä. 
verdämmten Ladungen abfeuern!  Korken, Holz oder ähnliche Verdämmungen sind untersagt. 

Als Anlage liegt eine Kopie der gültigen Erlaubnis nach § 27 Sprengstoffgesetz des Verantwortlichen und 
des Beschusszertifikates der Kanonen / Böller bei.  (Nur wer sich zum ersten mal anmeldet! ) 

............................................................................................ 

Ort, Datum Unterschrift des Verantwortlichen

